
1.	 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

1.1	GRUNDFLÄCHENZAHL
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan.

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird gemäß §  9 Abs.  1 
Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 BauNVO auf 0,6 
festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die 
Grundflächen von
1.	 Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2.	 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3.	 bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 

durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut 
wird,

mitzurechnen.

Gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO wird festgesetzt, 
dass die festgesetzte GRZ durch Stellplätze mit ihren 
Zufahrten, Freiflächen, Nebenanlagen im Sinne des 
§ 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb 
der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 
lediglich unterbaut wird, bis zu einer GRZ von 0,8 
überschritten werden darf.

1.2	ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 BAUNVO

Siehe Plan.

Die Zahl der Vollgeschosse wird gem. § 16 Abs. 2 
BauNVO und § 20 BauNVO als Höchstmaß auf zwei 
Vollgeschosse festgesetzt.

2.	 BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan.

Als Bauweise wird gem. § 22 Abs. 2 BauNVO eine of-
fene Bauweise (o) festgesetzt. Demnach sind Gebäu-
delängen von bis zu 50 m zulässig.

Zudem sind in der offenen Bauweise Gebäude mit 
seitlichem Grenzabstand zu errichten.

3.	 ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan.

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch 
Festsetzung von Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 
Abs. 3 BauNVO dürfen Gebäude und Gebäudeteile 
die Baugrenze nicht überschreiten. Demnach sind die 
Gebäude innerhalb des im Plan durch Baugrenzen 
definierten Standortes zu errichten. Ein Vortreten von 
Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zuge-
lassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen (§ 
14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 
2 BauNVO gelten entsprechend. Das Gleiche gilt für 
bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den 
Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen wer-
den können.

4.	 FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB Siehe Plan.

Stellplätze sind sowohl innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen als auch in den festgesetzten 
Flächen für Stellplätze zulässig.

Die festgesetzten Flächen für Stellplätze können zudem 
als Übungshof der Feuerwehr genutzt werden.

5.	 FLÄCHEN FÜR DEN GEMEINBEDARF - 
ZWECKBESTIMMUNG „FEUERWEHR“
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 5 BAUGB Siehe Plan.

Die Gemeinbedarfsfläche dient der Unterbringung 
einer Feuerwache.

Zulässig sind:
•	 bauliche Anlagen, die der Feuerwehr und der 

Sicherung des Brandschutzes dienen,
•	 alle Anlagen, die dieser Nutzung räumlich und 

funktional zugeordnet sind.

6. 	 BAULICHE UND SONSTIGE TECHNI-
SCHE MASSNAHMEN FÜR DEN EINSATZ 
ERNEUERBARER ENERGIEN

	 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 23 B BAUGB Bei der Errichtung des Gebäudes ist die Ausstattung 
mit einer Photovoltaikanlage ebenso vorzusehen, wie 
die Energieversorgung des Gebäudes mit erneuerba-
ren Energien.

7. 	 ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

	 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB Siehe Plan.

Stellplätze sind gem. FLL-Richtlinie („Empfehlungen 
für Baumpflanzungen“) zu begrünen. Hierzu ist pro 
10 oberirdischer Stellplätze mindestens ein standort-
gerechter Laubbaumhochstamm (Pflanzqualität: 3xv., 
Stu 16/18) anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und 
bei Abgang nachzupflanzen.

Um die Beeinträchtigung eines möglichen 
Lebensraumverlustes des Haussperlings zu kompensie-
ren, ist zudem die Anlage von dichten, einheimischen 
Heckenpflanzen (z. B. Hainbuche) vorzunehmen.

8.	 GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB Siehe Plan.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (§ 9 BAUGB I.V.M. BAUNVO)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u. a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:
•	 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekannt

machung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
27. März 2020 (BGBI. I S. 587).

•	 Baunutzungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. 
I S. 3786).

•	 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleit-
pläne und die Darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 
1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).

•	 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 04. März 2020 (BGBI. 
I S. 440) (Verfahren), zuletzt geändert durch Artikel 
290 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. I S. 
1328) (Satzung).

•	 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. 
I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 04. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254) 
(Verfahren), zuletzt geändert durch Artikel 253 der 

Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. I S. 1328) 
(Satzung).

•	 § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. 
Februar 2020 (Amtsbl. I S. 208).

•	 Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des 
Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 04. Dezember 
2019 (Amtsbl. I 2020 S. 211).

•	 Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) - 
vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 
(Amtsbl. I S. 324).

•	 Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. 
I S. 324).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Abwasserbeseitigung (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Saarländisches Wassergesetz)

•	 Das Plangebiet ist im Trennsystem zu entwässern.

Örtliche Bauvorschriften (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. mit § 85 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 4 LBO)

•	 Die Installation von Anlagen zur Nutzung solarer Energie auf den Dachflächen ist zulässig.
•	 Unzulässig sind Fassadenverkleidungen aus glänzenden / reflektierenden Materialien.
•	 Dacheindeckungen in glänzenden / reflektierenden Materialien sind unzulässig.
•	 Fassaden und Dachflächen können zwecks naturschutzfachlicher Aufwertung und Verbesserung des Mikro-

klimas begrünt werden.
•	 Bei der Anlage von Stellplatzflächen sind nach Möglichkeit versickerungsfähige Materialien zu verwenden.
•	 Die Anlage von Stützwänden ist bis zu einer Höhe von 2,50 m zulässig. Stützwände sind auch außerhalb der 

überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO UND SWG)

VERFAHRENSVERMERKE

•	 Der Gemeinderat der Gemeinde Perl hat am 
30.01.2020 die Einleitung des Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Feuerwehr - 
Zu den Mühlen“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

•	 Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustel-
len, wurde am 06.02.2020 ortsüblich bekanntge-
macht (§ 2 Abs.1 BauGB).

•	 Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel
tungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegenschaftskataster überein-
stimmen.

•	 Der Bebauungsplan wird gem. §  13a BauGB 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt. Gem. §  13a 
Abs. 3 und 4 BauGB wird eine Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB nicht durchgeführt.

•	 Der Gemeinderat der Gemeinde Perl hat in seiner 
Sitzung am 30.01.2020 den Entwurf gebilligt und 
die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 
„Feuerwehr - Zu den Mühlen“ beschlossen 
(§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

•	 Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil  B) sowie der Begründung, hat in der Zeit 
vom 17.02.2020 bis einschließlich 18.03.2020 
öffentlich ausgelegen (§  13a BauGB i.V.m. §  3 
Abs. 2 BauGB).

•	 Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch per Mail abgegeben wer-
den können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, am 06.02.2020 ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

•	 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wur-
den mit Schreiben vom 06.02.2020 von der 
Auslegung benachrichtigt (§  13a BauGB i.V.m. 
§  4 Abs.  2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ih-
nen wurde eine Frist bis zum 18.03.2020 zur 
Stellungnahme eingeräumt.

•	 Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
Anregungen und Stellungnahmen ein. Die Ab-
wägung der vorgebrachten Bedenken und An-
regungen erfolgte durch den Gemeinderat am 
28.05.2020.

•	 Der Gemeinderat der Gemeinde Perl hat 
am 28.05.2020 den Entwurf gebilligt und 
die erneute öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanes „Feuerwehr - Zu den Mühlen“ 
beschlossen (§ 13a BauGB i. V. m. § 4a Abs. 3 
BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB).

•	 Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, hat in der Zeit 
vom 19.06.2020 bis einschließlich 20.07.2020 
erneut öffentlich ausgelegen (§ 13a BauGB i. V. 
m. § 3 Abs. 2 BauGB).

•	 Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich oder zur 

Niederschrift abgegeben werden können, dass 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben können, am 
11.06.2020 ortsüblich bekannt gemacht (§ 13a 
BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB).

•	 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wurden mit Schreiben vom 12.06.2020 
von der erneuten Auslegung benachrichtigt 
(§ 4a Abs. 3 BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 
Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
20.07.2020 eingeräumt.

•	 Während der erneuten öffentlichen Auslegung 
gingen seitens der Behörden und der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlich-
keit und der Nachbargemeinden Anregungen 
und Stellungnahmen ein. Die Abwägung der vor-
gebrachten Bedenken und Anregungen erfolgte 
durch den Gemeinderat am 27.08.2020. Das Er-
gebnis wurde denjenigen, die Anregungen und 
Stellungnahmen vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 
3 Abs. 2 Satz 4 BauGB).

•	 Der Gemeinderat hat am 27.08.2020 den Be-
bauungsplan „Feuerwehr - Zu den Mühlen“ als 
Satzung beschlossen (§  10 Abs.  1 BauGB). Der 
Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Textteil (Teil  B) sowie der Be-
gründung.

•	 Der Bebauungsplan „Feuerwehr - Zu den Müh-
len“ wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

Perl, den 28.08.2020

Der Bürgermeister

•	 Der Satzungsbeschluss wurde am 10.09.2020 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechts-
folgen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen wor-
den.

•	 Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan „Feuerwehr - Zu den Mühlen“, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text-
teil (Teil B) sowie der Begründung, in Kraft (§ 10 
Abs. 3 BauGB).

Perl, den __.__.____

Der Bürgermeister

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

GRZ 0,6 GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

II ZAHL DER VOLLGESCHOSSE (HÖCHSTMASS)
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

o OFFENE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

FLÄCHEN FÜR DEN GEMEINBEDARF MIT DER ZWECKBESTIMMUNG
(§ 9 ABS. 1 NR. 5 BAUGB)

FEUERWEHR

St UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 4 UND 22 BAUGB)

Nutzungsart/ 
Baugebiet

Zahl der  
Vollgeschosse

Grundflächenzahl Bauweise
ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

•	 Der Bebauungsplan „Feuerwehr - Zu den Mühlen“ wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 
aufgestellt. Die Vorschriften des § 13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe 
nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

•	 Der Bebauungsplan „Feuerwehr - Zu den Mühlen“ ersetzt in seinem Geltungsbereich den rechtskräftigen 
Bebauungsplan „Unterm Hofbüsch“ aus dem Jahr 1990.

•	 Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von 
Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche 
und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den 
Stock zu setzen.

•	 Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund von 
Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein 
zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung 
vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von mög-
lichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

•	 Der Artenschutz nach den §§ 44 und 45 BNatSchG ist zu berücksichtigen.

•	 Die versiegelten Flächen sind im Rahmen ökologischer Planungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

•	 Das Feuerwehrgebäude ist an geeigneten Stellen mit einer Fassadenbegrünung zu versehen.

•	 An den rückwärtigen Bereichen des neuen Feuerwehrgebäudes sollten nach Möglichkeit Nistkästen für 
Gebäudebrüter (Haussperling, u. a.) angebracht werden.

•	 Ein sparsamer, schonender und fachgerechter Umgang mit dem Boden bei den Bauarbeiten ist sicherzu-
stellen.

•	 Zur Gewährleistung des Bodenschutzes (§ 202 BauGB) sind zudem Maßnahmen zur Erhaltung und zum 
Schutz des Bodens - insbesondere des Oberbodens - vor Vernichtung oder Vergeudung vorzusehen. Auf die 
Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzes wird hingewiesen.

•	 Im Nachtzeitraum (22:00 bis 06:00 Uhr) ist kein Betrieb (Übungen, Gerätewartung etc.) auf dem Gelände 
des Feuerwehrgerätehauses erlaubt. Ausnahme hiervon sind Einsätze im Notfall.

•	 Auf die Anzeigepflicht und das befristete Veränderungsverbot bei Bodenfunden gem. § 16 SDSchG wird 
hingewiesen. Auf § 28 DSchG (Ordnungswidrigkeiten) wird hingewiesen.

•	 Für das Plangebiet liegen keine Luftbilder oder sonstige Unterlagen vor, die eine Kampfmittelbelastung für 
den Planungsbereich dokumentieren. Somit ist es nicht möglich, Aussagen zu möglichen Kampfmitteln im 
Bereich der geplanten Baumaßnahme zu machen. Das Vorhandensein von Kampfmitteln kann somit nicht 
ausgeschlossen werden. Sollten Kampfmittel gefunden werden, so ist über die zuständige Polizeidienststelle 
der Kampfmittelbeseitigungsdienst unverzüglich zu verständigen.

•	 Im Bereich des Gehweges, direkt angrenzend an den Planbereich, befindet sich eine Erdgasleitung sowie 
auch ein Mittelspannungs-, ein Niederspannungs- und ein Straßenbeleuchtungskabel der energis-Netzge-
sellschaft mbH. Bei Tiefbauarbeiten in diesem Bereich sind diese Leitungen zu berücksichtigen. Die genaue 
Lage der Versorgungsleitungen kann über die Planauskunft, Organisationseinheit Netzdokumentation, 
angefragt werden. Unter folgender Adresse sind die Einweisungspläne anzufordern: leitungsauskunft@
energis-netzgesellschaft.de. Arbeiten in Leitungsnähe sind rechtzeitig vorher mit der Organisationseinheit B 
SN-SWL abzustimmen.

HINWEISE

TEIL A: PLANZEICHNUNG

Die Katastergrundlage ist im Original bestätigt.
Stand Kataster: 14.11.2019

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. 
Durch Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte 
erzeugt. Demzufolge kann die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit 
der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen 
Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede weitere Verwendung beachtet werden, dass 
die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. 
Auch sonstige Maße (Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter 
diesem Gesichtspunkt zu beurteilen.
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BEBAUUNGSPLAN “UNTERM HOFBÜSCH“ (1989)

STÄDTEBAULICHES KONZEPT

Quelle: Fa. Bau-Tec, Stand: August 2020; ohne Maßstab

Quelle: Gemeinde Perl

Nach dem Denkmalschutzgesetz geschützte Bodendenkmäler
Das Planungsgebiet liegt rund 50 m südlich einer Grabungsfläche, in der das Landesmuseum Trier in den 
1930er Jahren einen kleinen Teil eines römischen Wohnhauses ausgegraben hat. Es dürfte sich um ein Bau-
ernhaus (mit Bad) handeln, zu dem wahrscheinlich mehrere Nebengebäude und Installationen gehörten, die 
verstreut im Umkreis gelegen haben dürften. Es hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dieser Komplex sich 
bis in die Planungsfläche erstreckt haben könnte. Dass die Planungsfläche zu dem intensiv genutzten engeren 
Umfeld des römischen Anwesens gehörte, legt auch die topographische Situation nahe. 
Deshalb sind sämtliche Erdarbeiten in der Planungsfläche genehmigungspflichtig gemäß § 8 Abs. 2 in Ver-
bindung mit § 10 SDSchG. Für alle Bauwerke, für deren Errichtung eine Baugenehmigung oder eine die Bau-
genehmigung einschließende oder ersetzende behördliche Entscheidung erforderlich ist, ist das Einvernehmen 
mit dem Landesdenkmalamt herzustellen (§ 10 Abs. 5 SDSchG), wobei davon auszugehen ist, dass das Einver-
nehmen nur dann hergestellt werden kann, wenn vor Beginn der Erdarbeiten präventiv Ausgrabungen unter 
Leitung eines Archäologen / einer Archäologin durchgeführt werden. Diese umfassen zunächst Sondierungen 
zur Denkmalerkenntnis und, sofern nach Rechtsgutabwägung erforderlich, auch nachfolgende, großflächige 
Ausgrabungen, deren Kosten einschließlich der Kosten für die konservatorische Sicherung und Dokumentation 
der Funde und Befunde der Veranlasser gem. § 16 Abs. 5 SDSchG im Rahmen des Zumutbaren zu tragen hat.
Die erforderlichen Sondagen und mögliche anschließende Grabungen sind zeitlich einzuplanen und vor Bau-
beginn ist rechtzeitig Kontakt mit dem Landesdenkmalamt aufzunehmen.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME 
GEM. § 9 ABS. 6 BAUGB




